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II-,fot 0 der Beilagen zu den stenograpniscncn Protokol1enges Nationalrates 

XlI. Gesetzgebungsperiode 

"RE PU Bli KOSTE RR EICH 
B U N DESM I NISTER I UM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG ' 

Zahl 1.815-PräsB/71 

Erlaß des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung betreffend 
Einstellung des Bezuges aller 
Zeitungen mit vJirkung vom 31. De­
zember 1970; 
Anfrage der Abgeordneten MAYR und 
Genossen an den Bundesminister für 
Landesverteidigung, Nr. 399/J 

j .. 

J 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie oll 

,L; L;!J- / A. B. 
zu ..199 jJ. 
Präs. am_ ... 2~.ril1971 

1 In Beantwortung der inder Sitzung des Nationalrates 

am 3. Feber 1971 überreichten, an den Bundesminister für 

Landesverteidigung gerichteten Anfrage Nr. 399/J der Ab­

geordneten MAYR und Genossen beehre iCh mich folgendes 

mitzuteilen: 

J 

Zu 1 und 2: 

Ein Erlaß des Bundesministeriums für Landesverteidigung, 

"demzufolge der Bezug aller Zeitungen mit Wirkung vom 

31. Dezember 1970 eingestellt wurde", existiert nicht. 

Wohl aber sah sichcias Buridesministerium für Landesver­

teidigung aus budgetären Gründen veranlaßt, Einsparungen 

auch im Bereich des. Presse- und Informationswesens vor­

zunehmen. Diese Einsparungsmaßnahmen wurden, sowei·t sie 
sich auf die Reduzierung von Zeitungsabonnements 

mit dem in d~r Anlage beigeschlosSenen Erlaß vom 

zember 1970, Ziihl 18.175-PID/70, verfügt . 

bez1eheh, 

23. De-

. Zu :2: 

Gemäß § 35 Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGBl.Nr. HH/1955, 

hat die Ausbildung aller Soldatt:::n neben der militärischen 

. ': ' 
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Ausbildung auch die Kenntnis ihrer staatsbürgerlichen 

Rechte und Pflichten, insbesondere der aus dem Völker-

recht abgeleiteten, zu vermitteln. § 36 Abs. 3 leg.cit. 

normiert, daß von dem Verbot parteipolitischer Betätigung 

während des Dienstes und innerhalb des militärischen Dienst­

bereiches insbesondere die persönliche Information liber 

politisches Tagesgeschehen aus allgemein zugänglichen Nach­

richtenquellen nicht berlihrt wird. 

Eine Divergenz zwischen den zitierten Gesetzesstellen unu 

dem Inl'lalt des in Rede stehenden Erlasses vermag ich nicht 

zu erblicken, weil einerseits zwischen der Reduzierung von 

Zeitungsabor..ilements und der im Rahmen der militärischen Aus­

bildung stattfindenden staatsbürgerlichen Erziehung nach 

me:Lner Auffassung e.1n Zusammenhang nicht herzustelle n ist 

und andererseits die Soldaten in ihrem Recht auf persönLiche 

Information liber politisches TagesgeschehBn aus allgemein 

zugänglichen Nachrichtenquellen in keiner' ~<leise beschränkt 

werden. 

Im übrigen darf darauf hingewiesen. vier'den, daß im Ha.hrnen 

der 1'ruppenbetreuung für die Lese- und Aufenthaltsräume 

nahezu sämtlicher Einhei ten des Bundesheeres berei 1:6 JTern"': 

sehgeräte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden selt 

dem Jahre 195{3 die. publizisti.scheD. Organe der im ,österrei­

oh1schen Bundesjugendring vertretenen Organisationen und 

Verbände den Kompanien kostenlos zugewiesen. 

1 Beilage 

i­
i 

445/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



, ' 

,REPUDLIK OSTERREICH 
ß U t~ DES t·11 t-ll S T E R I UM 

r-OR LAI-JDESVEr:TElDIGUNG 

, ' 

'AE.Zl. 18.175-PID/70 WIEN, am 23. Dezember 1970 

r: 
I. 

~ .. 

.'" . 

, ' 

.' 

.' . ~. 

An das 
GruppenKommando I 

KdoGeb. Gen,.Körner 
Hütteldorferstr~ße126 
1140 WIEN, 

Auf Grund gebotener" Sparmaßnahmen des Ressorts wird 
angeordnet, daß die mit ho. Erlaß vom 13. Dezember 1968, 
Zl. 23 426-PID/68 und den Folgeerlässen für Dienststellen 
und Einheiten im Befehlsbereic,h abonnierten Zeitungen roi t 
Wirksamkeit vom 31. Dezember '1970, spätestens jedoch zum 
Termin v,om 31. März 1971, abzubestellen sind. 

Lediglichb~i den Zeitungsabonn~ments 
",stehend ange.M.ihrten Kommanden,tritt keine 

~estellung) bei den Abonnements ein: 

Gruppenkommando I..!.III 
Kdo IJuftstrei tkl'äfte 
Kdo der Heeresfeldzeugtruppen 

, Mil i tärkorarr.anden ' 
BrigKommanden 
LV-Akademie 
Theri'lilAk 

für die nach­
Veränderung (Ab-

. ~ ;"~ .. ~ ...• -.... 

Die Gruppenkommanden I-III,das Kommando der Luftstreit­
kräfte und das Kommand.o Heeresfeldzeugtruppen vierden Ci.nge~ 

, \ 
wiesen, im jeweiligen Befehlsbereich die entsprechenden Weis~n-

" 

gen für die Einheiten und Dienststellen zu erlassen. 

", ' 
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Seitens des Bundesministeriums für Landesvertei-

digung - Presse- und Informationsdienst wird die Ab-
,bestellung der von ho. für Einheiten und Dienststelleri 

abonnierten 111-. und Wochenzeitunße~ (stern, Bunte 
österr. 111., Der Soldat, Der Volksbote und Der Kamerad) 

mit Wirksamkeit vom 31. Dez~\mber 1970" spätestens jedoch 
zum Termin vom 31. Mä,rz 1971 veranlaßt.' 

Urn Kcnntnümahme und entsprechende Veranlassung 

wird gebeten~ 

Für den fuit der Vertretung des 
Bundesministers für Landesverteidigung betrauten 

Bundeskanzler! 

Für die Richtigkeit 
der Ausfe.rt~gul1g: 

cl/. 
\..!.'~'~/"'l t.i- , ' , 

" \IY'; ,-":,,,~ 
, ' 

" 

" 

i 0 V ~ ,Dr.~ KAIlLZ 
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